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Nachtragend bei Nachträgen? 
 

Die Bearbeitung von Nachträgen ist 
zusätzlich zu vergüten! 
 
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs BGH vom 05.08.2010 (Az.: VII ZR 
14/09) ist auf die aktuelle HOAI grundsätzlich übertragbar und führt dazu, dass 
für die Bearbeitung von Unternehmernachträgen ein Zusatzhonorar verlangt 
werden kann. Dies allerdings nur dann, wenn der Auftragnehmer bisher man-
gelfrei gearbeitet hat, die Nachträge vom Auftraggeber veranlasst sind und es 
zu einer schriftlichen Honorarvereinbarung kommt. Der Planer hat nach § 7 
Abs. 5 HOAI einen Anspruch auf eine Zusatzvergütung.  
 
Anfrage 1: Ein Auftraggeber fragt an, ob die 
Prüfung von Bauunternehmernachträgen über 
das Grundhonorar für die verordneten Leistun-
gen nach aktueller HOAI abgegolten ist. 
Anfrage 2: Ein Planer will wissen, wie er ein 
Honorar für die Prüfung von Bauunternehmer-
nachträgen vereinbaren kann. 
Anfrage 3: Der gleiche Planer möchte zusätz-
lich wissen, wie weitgehend er Unternehmer-
nachträge, z. B. durch Einholen von Ver-
gleichsangeboten, prüfen muss. 
 
GHV vorab: Die Autoren hatten bereits im DIB 
03/06 dargelegt, dass die Prüfung von solchen 
Unternehmernachträgen keine Leistung ist, die 
mit dem vereinbarten Honorar für die Leis-
tungsphase 8 (Objektüberwachung oder Bau-
oberleitung) oder für die Bauüberwachung 
abgegolten ist. Die Prüfung von Unternehmer-
nachträgen ist vielmehr der Leistungsphase 7 
zuzuordnen. Die Autoren kamen damals noch 
zu dem Ergebnis, dass die Nachtragsbeträge 
den Kostenanschlag in den Leistungsbildern 
der Teile II und IX der HOAI a. F. oder die 
Kostenfeststellung in den Leistungsbildern des 
Teils VII der HOAI a. F. erhöhen und damit die 
Leistung der Nachtragsprüfung vergütet ist. 
Das hat der BGH am 05.08.2010 (Az.: VII ZR 
14/09) entgegen der bisher herrschenden Mei-
nung nun anders entschieden. Demnach erhö-
hen Nachträge bei der HOAI a. F. zwar die 
Kostenfeststellung, nicht aber den Kostenan-
schlag. Bei der HOAI 2009 erfolgt nach § 6 
Abs. 1 eine Abrechnung allein nach Kostenbe-
rechnung für alle Leistungsphasen. Wenn nach 

o. g. BGH-Urteil Nachträge den Kostenan-
schlag der HOAI a. F. nicht erhöhen, gilt dies 
bei der HOAI 2009 entsprechend genauso für 
die allein maßgebliche Kostenberechnung. Die 
Frage lautet daher: Wie ermittelt sich das Ho-
norar für Mehrarbeit bei unveränderlichen Kos-
tenermittlungen?  
 
Zur Anfrage1: Unternehmernachträge sind die 
Folge von geänderten oder zusätzlichen Leis-
tungen (§ 2 Abs. 5 oder Abs. 6 VOB/B). Sie 
entstehen erst nach Auftragserteilung an den 
Unternehmer, üblicherweise während der Pro-
jektrealisierung. Honorargrundlage für alle 
Leistungsphasen ist nach § 6 Abs. 1 HOAI 
2009 die Kostenberechnung aus der Leis-
tungsphase 3, § 2 Nr. 14 HOAI, auf der Grund-
lage der Entwurfsplanung. Nachträge können 
also zu diesem Zeitpunkt noch nicht einge-
rechnet sein. Dem v. g. BGH-Urteil ist zu ent-
nehmen, dass Kostenermittlungen nach HOAI 
a. F. (!) unveränderlich sind; somit sind Nach-
träge auch nicht über eine „fortgeschriebene“ 
Kostenberechnung berücksichtigungsfähig. 
Der BGH erkennt jedoch an, dass dem Planer 
dem Grunde nach Honorar zusteht, wenn er im 
Zusammenhang mit Änderungen erneut Leis-
tungen erbringt (wiederholte Grundleistungen). 
Er verweist dazu auf sein früheres Urteil vom 
26.07.2007 (Az.: VII ZR 42/05). Dort führt er 
aus, dass Änderungen, die auf beauftragten 
Änderungswünschen des Auftraggebers basie-
ren, gesondert zu vergüten sind. Hat der Pla-
ner bis zur Entstehung von Nachträgen man-
gelfrei gearbeitet, sind Leistungsänderungen 
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oder Leistungserweiterungen vom Auftragge-
ber veranlasst. Für die HOAI 2009 gilt: Anpas-
sungen der Honorargrundlagen auf Veranlas-
sung des Auftraggebers sind in § 7 Abs. 5 
HOAI 2009 nun ausdrücklich geregelt. Danach 
hat der Planer neuerdings das Recht auf eine 
Fortschreibung der Kostenberechnung in Ver-
bindung mit einer neuen Honorarvereinbarung, 
wenn der Auftraggeber Änderungen veran-
lasst, sprich Nachträge erforderlich macht. Wie 
eine solche Kostenberechnung formell fortzu-
schreiben ist, darüber hatten die Autoren be-
reits im DIB 12/10 berichtet. Die Antwort an 
den Auftraggeber lautete, dass das Grundho-
norar die Bearbeitung von Unternehmernach-
trägen nicht abdeckt und der Planer einen 
Mehrvergütungsanspruch auf der Grundlage 
des § 7 Abs. 5 HOAI hat. 
 
Zur Anfrage 2: Wie zur Anfrage 1 dargelegt, 
ergibt sich der Honoraranspruch dem Grunde 
nach aus einer fortzuschreibenden Kostenbe-
rechnung. Nachträge, die vom Auftraggeber 
veranlasst sind, erhöhen den Leistungsumfang 
des Planers. Er hat also das Recht die Kos-
tenberechnung aus Leistungsphase 3 mit den 
Nachträgen fortzuschreiben. So könnten die 
Parteien für einen Nachtrag folgendes verein-
baren: 
„Honorargrundlage für die Leistungsphasen 1 
bis 7 ist die Kostenberechnung aus dem Ent-
wurf vom � . Für die wiederholte Erbringung 
der Leistungsphasen 5 bis 7 ist die Nachtrags-
summe maßgeblich. Für die Leistungsphase 8 
ff ist die fortgeschriebene Kostenberechnung 
vom � maßgeblich“ 
Damit ist klargestellt, dass die erstmalige Er-
bringung der Phasen 1 bis 7 gem. der urs-
prünglichen Kostenberechnung auf Grundlage 
des ursprünglichen Entwurfs ohne Nachträge 
abgerechnet wird. Die Nachtragssumme wie-
derum ist dann Grundlage für die Honorarer-
mittlung der wiederholt zu erbringenden Leis-
tungsphasen (hier z. B. Phasen 5 bis 7 HOAI). 
Die Honorarermittlung nur aus dem Nach-
tragsbetrag führt durch die degressiven Hono-
rartafeln zu einem höheren Honorar als bei 
einfacher Addition auf die Gesamtsumme. Dies 
ist allerdings auch gerechtfertigt, schließlich ist 
der Aufwand für die wiederholte Planung ver-
gleichbar deutlich höher. Denn die geänderten 
Leistungen müssen durchgängig auf Übereins-
timmung mit der bisherigen Planung geprüft 
werden und dies mit zeitlichem Versatz zur 
erstmaligen Leistungserbringung. § 7 Abs. 5 
HOAI n. F. schweigt insoweit, da dort nur von 
„anzupassen“ die Rede ist, ohne zu sagen, wie 
dies erfolgen soll. Der hier vorgeschlagene 
Weg zur HOAI n. F. dürfte dennoch im Ein-
klang mit der Rechtsprechung des BGH zu 
HOAI a. F. stehen. Denn der BGH entschied in 
seinem Urteil vom 11.12.2008 (Az.: VII ZR 

235/06), dass maßgeblich der Vertragsgegens-
tand als beauftragter Teilleistungsumfang ist, 
wenn zwei Objektplaner jeweils Teilaufträge an 
einem einheitlichen Objekt (Verkehrsanlage) 
haben. Damit kommt nach dem BGH nicht die 
degressive Honorartafel aus dem „Gesamtob-
jekt“ zum Tragen, sondern aus dem jeweils 
beauftragten „Teilobjekt“. Dies entspricht der 
Situation bei wiederholten Grundleistungen, 
die ebenfalls Zusatzaufträge für ein „Teilobjekt“ 
sind. Im übrigen ähnelt die Aufteilung in eigene 
anrechenbare Kosten insoweit der früheren 
Regelung des § 21 HOAI a. F. Nach der amtli-
chen Begründung zum Wegfall dieser Rege-
lung, können die Parteien „eine freie Vereinba-
rung nach dem Vorbild des bisherigen § 21“ 
treffen. Das wäre hier gegeben.  
Das Honorar für die Leistungsphasen 8 ff wäre 
dagegen mit der vollen Summe der anrechen-
baren Kosten aus der fortgeschriebenen Kos-
tenberechnung anzusetzen als durchgängig 
einheitlicher Leistungsumfang inklusive Nach-
träge. Diese fortgeschriebene Kostenberech-
nung kann auch berücksichtigen, dass Nach-
tragspositionen andere bisherige Positionen 
ersetzen. Schließlich muss für ersetzte Posi-
tionen keine Überwachung und Abrechnung 
erfolgen. Das erscheint aufwandsgerecht. 
 
Zur Anfrage 3: Für die Bewertung der Leis-
tungspflicht ist die vertragliche Vereinbarung 
maßgeblich. Auf Nachfrage erklärt der Planer, 
dass der Vertrag die Honorartatbestände der 
HOAI zum vertraglichen Leistungsinhalt erho-
ben hat. Folglich ist der Leistungsumfang über 
das in der HOAI verordnete Leistungsbild aus-
zulegen. In der Leistungsphase 7 hat der Pla-
ner Angebote einzuholen, diese zu prüfen und 
zu werten, einen Preisspiegel aufzustellen und 
eine Kostenkontrolle durch einen Vergleich mit 
der Kostenberechnung durchzuführen. Der 
Planer vergleicht die angebotenen Preise unte-
reinander und mit der Kostenberechnung, also 
mit seinen sonstigen Erfahrungen. Eine Aus-
wertung wie ein Baupreissachverständiger ist 
damit keine im Allgemeinen erforderliche Leis-
tung und somit keine (Grund)Leistung. Da ein 
Nachtragsangebot auch nur ein nachträglich 
vorgelegtes Angebot ist, gilt für die Prüfung 
nichts anderes. Der Planer hat das Nachtrags-
angebot nach ihm vorliegenden Erfahrungs-
werten zu prüfen. So ist folgerichtig in Anlage 
2.6.7 HOAI folgende Besondere Leistung auf-
geführt: „Aufstellen, Prüfen und Werten von 
Preisspiegeln nach besonderen Anforderun-
gen“. So wäre eine Nachtragsprüfung mit Ein-
holen von Vergleichsangeboten eine Besonde-
re Leistung (ausführlich Seifert in IBR 2010, 
1013). 
 
Fazit: 
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Bauunternehmernachträge erhöhen das Hono-
rar nicht mehr „automatisch“, indem diese auch 
den Kostenanschlag erhöhen. Der BGH ent-
schied zur alten HOAI, dass Nachträge beim 
Kostenanschlag unberücksichtigt bleiben; es 
kommen aber gesondert zu vergütende wie-
derholte Grundleistungen in Betracht. Nach 
neuer HOAI ist das Honorar nach § 7 Abs. 5 

HOAI „anzupassen“. Dafür sind bei den Leis-
tungsphasen 5-7 die Nachtragskosten zusätz-
lich und isoliert in Ansatz zu bringen, bei der 
Leistungsphase 8 hingegen die fortgeschrie-
bene Kostenberechnung einschließlich Nach-
tragskosten (siehe Artikel der Autoren im DIB 
12/10). 
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